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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 JNr. 27.—

(Nr. 2860.) Allerhöchstes Privilegium wegen Emission von 1,500,000 Thalern Prioritäts-

Obligationen der Berlin= Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft.
Vom 21. Juni 1847.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen rc. 2.

Nachdem von Seiten der unterm 17. August 1845. von Uns bestätigten

Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft, welche nunmehr den Namen
„Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft“ führr, darauf angetra-
gen worden ist, derselben dem in Unserem Mririlego vom 40. Juli 1846. F. 9.

Litt. c. (Gesetzsammlung für 1846. Seite 319. und folgende) gemachten Vor-

behalte gemaß, zur Ergänzung ihres Anlagekapitals, und zwar, um damit die
Kosten der Anlegung des zwelten Geleises auf der ganzen Bahn zu bestreiten,
die Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versehener
Obligationen, jede zu Einhundert Thalern, im Betrage von 1,500,000 Thalern
zu gestatten, so ertheilen Wir in Gemähßheit des Gesetzes vom 17. Juni 1833.,
wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtung an jeden
Inhaber enthalten, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Ge-
nehmigung zur Emission der gedachten 15,000 Stück Obligationen zu Ein-
hundert Thalern Kurant unter nachstehenden Bedingungen.

. 1.

Die Obligationen, auf deren Rückseite ein Abdruck dieses Privilegiums
beigefüct wird, werden nach dem beiliegenden Schema mit der Vezeichnng.
Litt. C. ausgefertigt und von dreien Direktoren und dem Rendamen der Ge-

sellschaft unterzeichnet.

Diese Obligationen genießen gleiche Vorzüge, namentlich dasselbe Hypo-
thekenrecht, als die auf Grund Unseres Privilegüi vom 10. Juli 1846. emirkir-
ten Obligationen Litt. C. der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesell-
schaft zum Gesammtbelaufe von 1,632,800 Rehlr.

Jabrgang 1847. (Nr. 2360.) 42 Da-

Ausgegeben zu Berlin den 10. Juli 1847.



– 248 —

Dagegen wird den vermöge Unseres Privilegil vom 17. August 1845.
(Gesetzsammlung für das Jahr 1845. Seite 572. und folgende) ausgegebenen,
mit Lilt. A. und B. bezeichneten Obligationen der Potsdam-Magdeburger Ei-
senbahngesellschaft, im Gesammtbetrage von 2,367,200 Rthlr. hierdurch die
Prioritat vor sämmtlichen Obligationen Litt. C. vorbehalten.

g. 2.

Die Obligationen tragen funf Prozent Zinsen. deren Erhebung
werden den Obligationen zunächst für 6 Jahre 12 balbjährige, am 2. Januar
und 1. Juli der betreffenden Jahre zahlbare Zinskupons Nr. 1— 412. nach
beiliegendem Schema beigegeben. Beim Ablaufe dieser und jeder folgenden
sechsjährigen Periode werden nach vorheriger öffentlichen Bekanntmachung für
anderweite sechs Jahre neue Zinskupons ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt
an den Präsentanken des letzten Kupons — mit dessen Rückgabe zugleich über
den Empfang der neuen quitlirt wird — sofern nicht vor dessen Fälligkeitster-

mine dagegen von dem Inhaber der Obligation bei dem Direktorio schriftlich
Widerspruch erhoben worden ist; im Falle eines solchen Widerspruchs erfolgt
die Ausreichung an den Inhaber der Obligation.

T Bestimmung wird auf dem jedesmaligen letzten Kupon besonders
rmertt.

S. 3.

Die Ansprüche auf Zinsvergütung erloschen und die Zinskupons werden
ungültig und werthlos, wenn diese nicht binnen vier Jahren nach der Verfall-
zeit zur Jahlung präsentirt werden.

S. 4.

Die Verzinsung der Obligationen hört an dem Tage auf, an welchem
sie zur Zurückzahlung fällig sind. Wird diese in Empfang genommen, so

massen zugleich die ausgereichten Zinskupons, welche später als an jenem Tage

verfallen, mit der fälligen Obligation eingeliefert werden; geschiehr dies nicht,
so wird der Betrag der fehlenden Zinskupons von dem Loüal gekürzt und

zur Einlösung dieser Kupons verwendet.

g. 5.

Zur allmähligen Tilgung der Schuld wird jährlich ein halbes Prozent
von dem Kapitalbetrage aller emittirten Obligationen (nebst den Zinsen der
eingelöseten Obligationen) verwendet.

Außerdem steht der Gesellschaft eine allgemeine Kündigung der Obli-
gationen mit Genehmigung Unseres Finanzministers, so jedoch, daß die Rück-

zahlung nicht vor dem 1. Januar 1852. erfolgen darf, zu. Di
ie
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Die Bestimmung ber fahrlich zur Tilgung kommenden Obligationen ge-

schieht durch Ausloosung Seitens des Direkkorit mit Zuziehung eines das Pro-
tokoll führenden Notarü# in einem 14 Tage zuvor einmal öffentlich bek annt
gemachten Termine, zu welchem Jedermann der Zutrikt freisteht.

Die Bekanntmachung der ausgeloosten Obligationen, sowie einer allge-
meinen Kündigung verselben, erfolgt durch dreimalige Einrückung in die öffent-
lichen Blätter G. 10.); die erste Einrückung muß mindestens drei Monat vor
dem bestimmten Zahlungstermin Statt finden. Die Einlösung der ausgeloosten
Obligationen geschieht am 1. Juli jeden Jahres; die Einläsß der gekündig-

ten Obligationen kann sowohl am 2. Januar als am 1. Juli jeden Jahres
Statt finden.

Die Rückzahlung erfolgt in beiden Fallen nach dem Nenmwerthe gegen
Auslieferung der Obligationen an deren Präsentanten. Die im Wege des
Tilgungsverfahrens eingelbsten Obligationen werden unter Beobachtung der oben
wegen der Ausloosung vorgeschriebenen Form verbrannt. Diejenigen, welche
im Wege der Kündigung oder der Rückforderung (#. 8.) eingelöst werden, kann
die Gesellschaft wieder ausgeben. Ueber die Ausführung der Tilgung wird dem
für das Eisenbahnunternehmen bestellten Kommissarius des Staats jeährlich
Nachweis geführk.

K. 6.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Obligationen amortisirt wer-
den, so wird gerichkliches Aufgebot nach den allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen erlassen. Für dergestalt amortisirte, sowie auch für zerrissene oder sonst

unbrauchbar gewordene, an die Gesellschaft zurückgelieferte und gänzlich zu
kassirende Obligationen werden neue dergleichen ausgefertigt.

K. 7.

Die Numwtnern ber zur Zmückzahlung fälligen, nicht zur Einlösung vor-
eigten Obligationen werden während drei Jahren nach dem Jahlungskermin

Ehrür einmal von dem Oirektorium der Gesellschaft, Behufs der Empfang-

nahme der Zahlung, öffemlich aufgerufen. Die Obligationen, welche nicht in-
nerhalb 10 Jahren nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Einlösung vorge-
zeigt werden, sind werthlos, welches von dem Direktorium unter Angabe der
werthlos gewordenen Nummern alsdamnn öffentlich zu erklären ist. Die Gesell-
schaft hat wegen solcher Obligationen keinerlei Verpflichtung mehr.

S. 8.

Außer dem im F§. 5. gedachten Falle sind die Inhaber der Obligationen
berechrigt, deren Nennwerth in folgenden Fällen von der Gesellschaft zurück-
zufordern:

(Kr. 2560.) 425 a) wenn
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#a) wenn fllige Zinskupons, ungeachtet solche gehörig zur Einlbsung prä-
sentirt worden, länger als drei Monate unberichtigt bleiben;

b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn mit Dampfwagen oder

anderen, dieselben ersetzenden Maschinen länger als sechs Monate ganz
aufhört;

c) wenn gegen die Gesellschaft in Folge rechtskraftiger Erkenntnisse Schul-
den halber Exekution vollstreckt wird;

() wenn die im F. 5. festgesetzte Tilgung der Obligationen nicht eingehalten
wird.

In den Fällen a. b. und c. kann das Kapital an demselben Tage,
wo einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden; im Falle d. ist dagegen
eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten.

Das Recht der Jurückforderung dauert aber in dem Falle a. bis zur
Zahlung des betreffenden Zinskupons, in dem Falle b. bis zur Wiederherstel-
lung des unterbrochenen Transportbetriebes, in dem Falle c. ein Jahr, nach-
dem der vorgesehene Fall eingetreten ist, das Recht der Kündigung in dem
Falle d. drei Monate von dem Tage ab, an welchem die Tilgung der Obli-

gationen hätte erfolgen sollen.

. 9.

Zur Sicherung der Verzinsung und Tilgung der Schuld wird festgesetzt
und verordnet:

-a) die vorgeschriebene Verzinsung und Tilgung der Obligationen geht der
Zahlung von Zinsen und Dividenden an die Aktionaire der Gesell-
schaft vor.

b) Bis zur Tilgung der Obligationen darf die Gesellschaft keine zur Eisen-
bahn und den Bahnhöfen erforderlichen Grundstücke verkaufen; dies be-

zieht sich jedoch nicht auf die, außerhalb der Bahn und der Bahnhofe
efindlichen Grundstucke, auch nicht auf solche, welche innerhalb der

Bahnhofe etwa an den Staat oder an Gemeinden zur Errichtung von
Post-, Polizei= oder steuerlichen Einrichtungen, oder welche zu Pachbeen

oder Waarenniederlagen abgetreten werden möchten. Für den Fall, daß
Unsere Gerichte einen Nachweis darüber erfordern sollten, ob ein Grund-
stück zur Eisenbahn und den Bahnhöfen erforderlich sei oder nicht, ge-
nügt ein Attest des für das Eisenbahn-Unternehmen bestellten Kom-
missarii.

Die Gesellschaft darf weder Prioritätsaktien kreiren, noch neue Darlehne
aufnehmen, es sei denn, daß für die jetzt zu emitrirenden Obligationen
das Vorzugsrecht ausdrücklich stipulirt werde.

c

d) Zur
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d) Zur Sicherheit für das im §. 8. festgesetzte Rückforderungsrecht ist den
Inhabern der Obligationen von der Berlin-Potsdam-Magdeburger Ei-
senbahngesellschaft das Gesellschafesvermögen, namentlich die Berlin-

Potsdam und die Potsdam-Magdeburger Eisenbahn dergesalt verpfän-
det, daß denselben die hypothekarische Eintragung auf die der Gesell-

schaft horigen Immobilien gestattet worden ist. Die vorstehend unter
b erlassene Bestimmung soll jedoch auf diejenigen Obligationen sich nicht
beziehen, die, zur Zuruckzahlung fallig erklart, nicht innerhalb 6 Mona-

ten znach Verfall zur Empfangnahme der ZJahlung gehbrig prsentirt
werden.

9. 10.

Alle in diesem Privilegium vorgeschriebene offentliche Bekanntmachungen
mussen in die Allgemeine Preußische, in eine zweite, in Berlin erscheinende, ünd
in die Magdeburger Zeitung eingeruckt werden. Sollte eins dieser Blatter ein-
gehen, so genügt die Bekanntmachung in den beiden anderen, bis zu anderwei-
tigen, mit Genehmigung Unseres Finanzministers zu treffenden Bestimmungen.

. 11.

Auf die Zahlung der Obligationen, wie auch der Zinskupons, die jeder-
eit nach der Wahl der Berechtigten aus der Gesellschaftskasse in Berlin oder

Potebam geleistet wird, kann kein Arrest bei der Gesellschaft angelegt werden.

Zur Urkund dieses und zur Sicherheit der Gläubiger haben Wir das
gegenwärtige landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und
unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den
Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung
von Seiten des Staats zu geben oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Gegeben Sanssouci, den 21. Juni 1847.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Düesberg.

 E— 2860.) Berlin=
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Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Obligation.
Litera C.

über

400 Thaler Preußisch Kurant.

Anhebe dieser D#ltgato Litt. C. M . . ... hat auf Hohe von Fin-
hundert Thalern Preußisch Kurant Antheil an dem in Gemäßheit des um-

# abgedruckten Allerhöchsten Privilegii emitrirten Kapirale von 1,500,000
aler.

Dle Zinsen mit funf Prozent fur das Jahr sind gegen die ausgegebenen,

am 5 Januar und 1. Juli jeden Jahres zahlbaren halbjährlichen Zinskupons
zu erheben.

Potsdam, den

Die Direktion der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn=
Gesellschaft.

Mt dieser Obligation sind für den Zeikraum vom ten

zwolf halbjéhrliche Zinskupons Nr. 1. bis 12. ausgegeben, von welchen der
etzte den umstehend §. 2. bestimmten Vermerk enthält.

Erster
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Erster Zins-Kupon
zur

Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenhahn-Obligation
Littera C. . ...

Zwei Thaler funfzebn Siber roschen Preuß. Kurant hat Inhaber diesesrom.en.. b, in Potsdam oder Berlin aus unserer Gesellschafts-
Kasse zu erziben. Deset ins: ee wird un E1# und werthlos, wenn er
nicht binnen 4 Jahren nach der Verfallzeit zur Dahlung präsentirt wird.

Potsdam, den

Die Direktion der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-
5 AWchem gdeburger Eisenbah

Der Präsentant dieses Kupons ist zur Entgegennahme der folgenden,

über deren Empfang er zugleich durch dessen Rückgabe quittirt, berechtigt,
wenn dagegen nicht vor dem Fälligkeitstermin desselbenn, 1en vom

Inhaber der Obligaation bei der Drektion schriftlich Widerspruch erhoben wird,in welchem Falle die Ausreichung der neuen Kupons gegen besondere Quittung
an den Inhaber der Obligation erfolgt.

(Nr. 2860—2861.) (Nr. 2861.)
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(Nr. 2864.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. Juni 1847., betreffend die den Grafen von

Alvensleben zu Erxleben und den Gemeinden Weferlingen und Eschenrode

in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung einer Kunststraße von Err-

leben über Hörsingen nach Weferlingen bewilligten fiskalischen Vorrrchte.

N Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den chausseemäßigen

Ausbau der Straße von Erxleben über Hörsingen nach Weferlingen, welcher
von den Grafen von Alvensleben zu Errleben und von den Gemeinden Wefer-

lingen und Eschenrode mit Unterstützung des Staats übernommen ist, genehmigt
habe, bestimme Ich hierdurch, daß die Vorschriften der Verordnung vom 11.
Juni 1825. (Gesetzsammlung für 1825. Seite 152.) in Betreff der Entnahme
von Chaussee-Neubau= und Unterhaltungsmaterialien von benachbarten Grund-

stücken, sowie das Expropriationsrecht für die zur Chaussee erforderlichen Grund-
stücke auf die obengedachte Straße Amwendung finden sollen. Zugleich will Ich
den Bauunternehmern das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach dem
für die Staats-Chausseen geltenden Chausseegeldtarif vom 29. Februar 1840.
verleihen. Auch sollen die zusätzlichen Bestimmungen dieses Tarifs, sowie alle
für die Staats-Chausseen bestehende polizeiliche Bestimmungen, insbesondere die
Vorschriften der Verordnung vom 7. hum 1844. über das Verfahren bei

Untersuchung und Bestrafung von Chausseegeld= und Chausseepoli
tionen auf die gedachte Straße Anwendung finden.

Der gegenwärtige Befehl ist durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 25. Juni 1847.

i-Kontraven-
7 0

Friedrich Wilhelm.

An den Staats- und Finanzminister von Duesberg.
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